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Laura Sūna/Dagmar Hoffmann/Anne Mollen
Diskriminierung durch Algorithmen

Überlegungen zur Stärkung KI-bezogener Kompetenzen

Algorithmische Systeme und Systeme Künstlicher Intelligenz (KI) treffen
inverschiedenstenLebensbereichenmalmehrmalwenigerwichtigeEnt-
scheidungen: Sie sortieren Online-Suchergebnisse, kuratieren Inhalte auf
Social Media, diagnostizieren (vermeintliche) Krankheiten oder prognos-
tizieren die Arbeitsmarktintegrationschancen von Geflüchteten. Wenn
solche automatisierten und selbstlernenden Systeme eingesetzt werden,
kanndaszuDiskriminierungenführensowiebestehendeDiskriminierungs-
muster verstärken. Aus der Forschungsliteratur wissen wir, dass diverse
KI-basierteSystemeoftmalsSchieflagen(Bias)(re-)produzierenundsomit
UngleichheitundExklusionverstärken.Lopez(2021)hatherausgearbeitet,
dassbestimmteGruppenaufgrundeines„racialbias“unsichtbar,übermä-
ßigsichtbaroderverzerrtabgebildetwerden.AlsFolgewerdenstrukturelle
UngleichheitenvonAlgorithmenteilssogarüberbetont.

Studienzeigen,dassNutzer*innenAlgorithmenundKIinsgesamtam-
bivalentbewerten.SienehmenoftdiealgorithmischeKuratierungdiverser
Dienstenichtwahrbzw.schätzensiesienichtalsproblematischoderdis-
kriminierendein(vgl.MeMo:Ki2021;Overdiek/Petersen2022;Cousseran
etal.2023).FüreinselbstbestimmtesLebenmitdigitalenMedienist je-
docheininformierter,reflektierter,kritischerundkompetenterUmgangmit
KInotwendig(vgl.DigitalesDeutschland2021).DiestrifftaufGruppenzu,
dievon(digitaler)Ungleichheitbesondersbetroffensind,wiebeispielsweise
Migrant*innen,Frauen,MenschenimhöherenLebensalterodermitnied-
rigemBildungsniveau.SiesindRisikenausgesetzt,diedurchKI-kuratierte
Informationenverursachtwerden,wiez.B.datengesteuerteManipulation,
VerbreitungvonFalsch-undDesinformationundauchdieVerstärkungvon
StereotypenundDiskriminierung(vgl.Neagetal.2022;Wangetal.2024).

ZieldesBeitragsistesaufzuzeigen,wiedigitalerUngleichheitausgesetz-
teGruppenfüralgorithmen-basierteDiskriminierungsensibilisiertundzu
einemkompetentenUmgangermächtigtwerdenkönnen.SomitsollMen-
schenimSinnegesellschaftlicherTeilhabeermöglichtwerden,Algorithmen
fürdasErreichenihreralltagsweltlichenZielesozunutzen,dassihnenda-
beikeineNachteileentstehen(vgl.Gruber/Hargittai2023).Zuerstsoller-
läutertwerden,welcheFormenundUrsachenesfüralgorithmen-basierte
Diskriminierungbzw.DiskriminierungdurchKI-Systemegibt.Demschließt
sicheinEinblick inStudienzurWahrnehmungvonalgorithmen-basierter
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DiskriminierungderNutzer*innenan.AbschließendwerdenÜberlegungen
präsentiert,wieeinselbstbestimmterundkompetenterUmgangmitKIge-
währleistetwerdenkönnte.

Algorithmen-basierte Diskriminierung – Formen und Ursachen

TechnologienderAutomatisierung,dielandläufigalsKIbezeichnetwerden,
sindallgegenwärtigundentwickelnsichstetigweiter.Ihreverschiedenen
AnwendungsbereichesindeinvieldiskutiertesThema,gleichwohlkursieren
im öffentlichen Diskurs unterschiedliche Begriffe, wenn Automatisierung
gemeint ist: u.a.Algorithmen,maschinelles Lernen, regelbasierteKI, ge-
nerativeKI, reaktiveKI.AlgorithmenbeschreibeneineeindeutigeHand-
lungsvorschrift,umeinvorabdefiniertesProblemzulösen–undkommen
zudiesemZweckauch imKontextdigitalerMedienzumEinsatz.Abseits
vondiesemgrundlegendenVerständniswerdenAlgorithmenzunehmend
alskomplexeFormelnbeschrieben,diemenschlicheundnicht-menschli-
cheSubjekteklassifizierenundhierarchisierenoderBeziehungenzwischen
verschiedenenVariablenbestimmenodervorhersagen.Dabeiwirdunter
demBegriff„Algorithmus“häufigmehralseinbloßerRechenvorgangver-
standen.Hier impliziertmandieUmsetzungeinesRechenmodells inein
technologischesArtefaktundschließtgleichzeitigdieKonfigurationfürdie
BenutzungdurchdieEndanwender*innenmitein(vgl.Heesen/Reinhardt/
Schelenz2021:133).

DerBegriffKIwirdimallgemeinenSprachgebrauchfürsehrunterschied-
licheautomatisierteEntscheidungssystemeverwendet,zumBeispielChat-
bots,Spracherkennung,Online-SchachoderSprachübersetzungen.Proble-
matischandemBegriffist,dassnichtnurdurchdenBegriff,sondernauch
durchdieanthropomorphisierendeGestaltungvonKI-Anwendungeneine
menschenähnliche Intelligenz suggeriert wird. KI-Systeme tragen jedoch
keineVerantwortung.SiewerdenaufBasisvonTrainingsdatenangeleitet
undsollenausdenDatensätzenselbstständiglernen,d.h.Schlussfolgerun-
genvornehmen.TrainingsdatenkönnenausBildern,Videos,Audio-bzw.
Sprachaufnahmen und/oder Texten bestehen. Da Daten von und über
Menschen oftmals Vorurteile, Stereotype und Diskriminierungsmerkmale
beinhalten,werdendiesebeiderMustererkennungvondenSystemenmit
übernommenundreproduziert.

DiskriminierungdurchAlgorithmenbeschreibt,wieNutzer*innenauf-
grundihrerpersönlichenDatenwieEinkommen,Bildung,Geschlecht,Al-
ter, ethnische Zugehörigkeit oder Religion über automatisierte Entschei-
dungs- und maschinelle Lernsysteme ungerecht, unethisch oder einfach
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nurandersbehandeltwerden(vgl.Criado/Such2019:82).MitDiskrimi-
nierungwerdenPersonenbestimmteMerkmalezugeschrieben,aufderen
Grundlage sich wiederum Gruppen bilden, in die Personen eingeordnet
werden.WennPersonenaufgrunddieserEinordnungandersundinsbeson-
derewenigervorteilhaftbehandeltwerden,wirktsichdiesnachteiligauf
Teilhabe,Handlungs-undSelbstbestimmungsmöglichkeitenaus.Algorith-
men-basierteDiskriminierungkann,wie jedeFormvonDiskriminierung,
aufderGrundlagevondirektenundindirektenMerkmalenerfolgen.

Die Ursachen für algorithmen-basierte Diskriminierung können sowohl
(1)indenverwendetenDaten,(2)imAlgorithmusselbstalsauch(3)inder
ArtundWeise,wiedieserverwendetwird,liegen.ImFolgendenwerden
diesedreiPunktenäherbeleuchtet:

(1)Diskriminierung auf der Ebene der verwendeten Trainingsdaten. Das
Phänomen „Sample Bias“ beschreibt, dass die Ergebnisse algorithmi-
scherEntscheidungssystemedurcheineunvollständigeodernicht-re-
präsentative Zusammensetzung der Trainingsdatensätze verzerrt sind.
EinBeispieldafür istdieGesichtserkennungssoftware,die inderVer-
gangenheit►weißeMännerbesserals►SchwarzeFrauenerkannthat.
DatensindinderRegelnichtneutralundspiegeln(Macht-)Verhältnisse
der Gesellschaft wider (vgl. AlgorithmWatch.Ch 2023: 4). Das heißt,
auchselbst,wenneinTrainingsdatensatzdiesozialeRealitätgutabbil-
det,isternichtfreivonStrukturensozialerUngleichheit:WenndieIn-
put-DateneinesalgorithmischenEntscheidungssystemsAussagenüber
sozialeVerhältnissemachenunddieseVerhältnisseaberinderRealität
vonstrukturellerUngleichheitgeprägtsind,dannwerdendiesestruktu-
rellenUngleichheitenebenfallsimOutputdesAlgorithmusreproduziert
(vgl. Rentsch2023:31). Zudem sind InformationenundWissen von
und über Minderheiten oft seltener in Datensätzen vertreten. Somit
sindDatenübermancheGesellschaftsgruppenverfügbar,überandere
jedochnicht.

(2)DiskriminierungaufderEbenedesalgorithmischen Modells.DerKern
einesalgorithmischenEntscheidungssystemsbestehtinderBerechnung
von Zusammenhängen zwischen Input-Daten und Output-Variablen.
DadieseEntscheidungeninderRegelaufGrundlagestatistischerKor-
relationengetroffenwerden,kanneshierdurchdieFunktionsweisedes
algorithmischen Entscheidungssystems selbst dann zu diskriminieren-
den Urteilen kommen, wenn auf den ersten Blick in den verwende-
tenDatengarkeineInformationenüberdasdiskriminierungsrelevante
Merkmalenthaltensind(vgl.ebd.:32).Hierwerdendiesogenannten
Proxy-Variablenbedeutsam,VariablendiestellvertretendfürandereVa-
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riablenstehen(zumBeispiel,wenndiesenichtdirektbeobachtbaroder
messbar sind) (vgl.AlgorithmWatch.Ch2023:6). Sodürfte ein algo-
rithmischesEntscheidungssystem,dasinBewerbungsprozessengenutzt
wird,beispielsweisenichtPersonenaufGrundlage ihresAltersableh-
nen,daAlter nachAllgemeinemGleichbehandlungsgesetz (AGG) ein
geschütztesMerkmalist.AlsProxy-VariablekönntedasSystemaberdie
DauerderbisherigenBerufserfahrungderPersonnutzen,umdennoch
ältereMenschenzuidentifizierenundausdemBewerbungsprozessaus-
zuschließen (vgl.Digital Autonomy Hub 2022: 8). Zudemkönnen in
der Modellarchitektur, und nicht nur in den genutzten Datensätzen,
diskriminierendeOutputsderSystemeangelegtsein.

(3)DiskriminierungaufderEbenederEinbettung und Anwendung des al-
gorithmischen Systems im gesellschaftlichen Kontext. Algorithmische
SystemeliefernErgebnisse,diezuLösungenundEntscheidungenbei-
tragen sollen. Inwiefern siedas tun,hängtunter anderemdavon ab,
wieAnwender*innenundEntscheidungsträger*innenderSystemedie
Ergebnisse interpretieren und ggf. hinterfragen. Rentsch (2023: 33)
betont,dass trotzder Intransparenzund fehlendenErklärbarkeit von
KI-Systemen algorithmisch berechnete Entscheidungen grundsätzlich
eingroßesgesellschaftlichesVertrauengenießen.Menschentendieren
dazu,algorithmen-basierteSystemeinihrerLeistungsfähigkeitzuüber-
schätzenundsichaufEmpfehlungendurchdiesezuverlassen.AlsFolge
dessenpassiertes,dassMenschendieOutputsvonAlgorithmendis-
kriminierendeinsetzen,obwohldieAlgorithmenselbstnichtdiskrimi-
nierendwirken.DieseTendenzwirdals„AutomationBias“bezeichnet.
DafürbenötigendieBeteiligtenKompetenzen,umdieErgebnissedes
SystemseinschätzenundbewertensowiedieEmpfehlungenundPro-
gnosenangemessenhinterfragenzukönnen (vgl.AlgorithmWatch.Ch
2023:5).

EinzelneFaktorenderalgorithmen-basiertenDiskriminierungstehenmit-
einanderinWechselwirkungundlassensichnichtimmertrennscharfnur
einerder Ebenen zuordnen (vgl. Rentsch2023: 30-31).Diskriminierung
kannoftauchausderKombinationunterschiedlichergeschützterMerkma-
le entstehen,beispielsweise,wennMenschengleichzeitig aufgrund ihrer
GeschlechtsidentitätundihrerethnischenodersozialenHerkunftdiskrimi-
niertwerden.Zudemkönnensogenannte„lernendeSysteme“,dieselbst
Muster identifizieren,neueMerkmalemitdiskriminierendenFolgenher-
vorbringen (vgl. AlgorithmWatch.Ch 2023: 6). Des Weiteren betont die
Nichtregierungsorganisation AlgorithmWatch, dass Diskriminierungen in
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den verschiedensten Anwendungsbereichen stattfinden können und alle
Gruppenbetreffen–jene,diedurchdasbestehendeDiskriminierungsver-
botgeschütztsind,sowieandere,diediesnichtsind,weildasMerkmal,
aufgrund dessen die Mitglieder der Gruppe diskriminiert werden, nicht
rechtlich aufgeführt ist (z.B. Gewicht, Rechtsstatus) (vgl. ebd.; Wachter
2022). Besonders anfällig für algorithmen-basierte Diskriminierung sind
solcheBereichewiederZugangzuSozialleistungen,derBildungsbereich,
derArbeits-sowieGesundheitsbereich,dieJustizunddievorausschauende
Polizeiarbeit/predictivepolicing(vgl.AlgorithmWatch.Ch2023).

Wahrnehmung von algorithmen-basierter Diskriminierung

DiskriminierungdurcheinalgorithmischesSystemistoftsowohlfürBetrof-
fenealsauchfürandereAnwender*innennichterkennbaroderwirderstre-
gistriert,wenneszueinerIrritationkommtoderetwasbeispielsweiseinder
AusgabeoderAnzeigeaufSocialMediaschiefgeht.MancheAutor*innen
sprechenvon„opferloserDiskriminierung“,dadieBetroffeneninderRegel
garnichterfahren,dasssievonDiskriminierungbetroffenwarenodersind
(vgl.Spiecker2023).DieDiskriminierungkannimSystemselbstverankert
seinunddamiteinegroßeAnzahlvonMenschenbetreffen (Skalierungs-
effekt).Diesmacht es für einzelneNutzer*innen schwieriger, dieDiskri-
minierungzuerkennenundsichalsdavonbetroffenzuidentifizieren(vgl.
AlgorithmWatch.Ch2023:6).SiehabennichtohneWeiteresZugangzuall
denDaten,dieTech-Unternehmenübersiegesammelt,unddemWissen,
das sie über die eigenePerson angeeignet haben.Nutzer*innen können
zwarnachderDSGVOvon ihremAuskunftsrechtGebrauchmachenund
aufdieHerausgabeeinerDaten-Kopiepochen.Dochoftmalswerdendie
Datensoübermittelt,dasssieaufgrundderForm,SpracheundArtderDar-
stellungschwerverständlichsind.Auchlässtsichkaumerkennen,aufwel-
cherGrundlagewelcheEntscheidungenvondemSystemgetroffenworden
sind:obeinVertragzudiesenoderanderenBedingungenangebotenoder
ganzverweigertwird.Nutzer*innenkönneneherseltenrückschließen,wa-
rumihnenwelcheLösungenangebotenwerdenoderauchnicht.

IneinerqualitativenStudiezuDiskriminierungserfahrungenvonMen-
schenmitMigrationsgeschichte,beider25PersoneninGruppendiskussi-
onenbefragtwurden,zeigtesich(vgl.Sūna/Hoffmann2024),dasseinige
Teilnehmer*innen den Umgang mit algorithmischen Medien als störend,
unangenehm oder zumindest irritierend empfanden. Als unerwünscht
wurde die algorithmische Klassifizierung auf der Grundlage der kulturel-
len Zugehörigkeit beschrieben sowie die automatische Zuordnung der
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Nutzer*innen zu einem Mehrheitssprachensystem (Wörter und Namen
werdenungefragtangepasst)sowiedieNivellierungundStandardisierung
auf der Grundlage von Kriterien, die vom KI-System festgelegt wurden.
ZuweilensinddiebefragtenNutzer*innenaberauchzufriedendamit,wie
sievonEmpfehlungsalgorithmenklassifiziertwerden,empfindensiealsbe-
quemundpraktisch(z.B.wennihnenbeidenStreamingdienstenbestimmte
Filmvorschlägegemachtwerden).ObgleicheinegelegentlicheÜberbewer-
tungihrerInteressendurchAlgorithmenIrritationenhervorruft,habennur
wenigederBefragtender fünfFokusgruppenvonexplizitdiskriminieren-
denAuswirkungenaufdieNutzer*innenprofilerstellungberichtet.Algorith-
men-basierteZuschreibungeneinerbestimmtenkulturellenZugehörigkeit
in Form von Empfehlungsalgorithmen von Streaming- oder Dating-Apps
sowie das Nicht-dazu-gehören, was durch die KI-basierte Autokorrektur
ausländischklingenderNamensuggeriertwird,wirdeherrelativiert.

Nur wenige der Teilnehmer*innen der genannten Studie von Sūna
und Hoffmann (2024) fühlen sich motiviert und in der Lage, aktiv auf
KI-Technologien einzuwirken, um eine Ungleichbehandlung zu minimie-
renresp.zuverhindern.BeidenmeistenNutzer*innenhatsicheineArt
digitaleResignationeingestellt (vgl.auchDraper/Turow2019), sie sehen
kaumInterventionsmöglichkeiten.FernerverfügensieüberbegrenzteFä-
higkeiten,EinstellungenzuverändernoderUmprogrammierungenvorzu-
nehmen,umKI-Technologie zweckmäßigerunddiskriminierungsfreier zu
gestalten. In den Fokusgruppen wurde deutlich, dass es an einer Sensi-
bilisierung fürDiskriminierungspotenzialemangelt,wobeiMenschenmit
Migrationsgeschichte einbesonders großesRisikohaben,Ungleichheiten
undAusgrenzungenbeibestimmtendigitalenAnwendungenzuerfahren.
Grunddafürkönntesein,dassesanvergleichendenNegativbeispielenbei
derNutzungvonKI-Systemen fehlt, zudenensie ihreeigeneNutzungs-
weiseundzugehörigeErfahrungeninBeziehungsetzenkönnten(auchim
SinnegeteilterBetroffenheit).ZudemwerdendiskriminierendePotenziale
vonKI-TechnologienimöffentlichenDiskurskaumangesprochen(z.B.das
Online-ProfilingundTargetinginderöffentlichenVerwaltung,inderPrivat-
wirtschaftoderaufOnline-Plattformen)(vgl.Sūna/Hoffmann2024),bzw.
eswirddarübernochzuwenigaufgeklärt.

Ausdenwenigen vorliegenden Studienwirddeutlich, dass es inder
Wahrnehmungalgorithmen-basierterDiskriminierungsoziodemografische
UnterschiedegibtunddasunteranderemJugendlichedafürsensibilisierter
sindalsältereNutzer*innengruppen.SozeigtdieStudievonSchoberund
Kolleg*innen (2022), dass Jugendliche über Diskriminierungsrisiken auf
Plattformen mit Algorithmischen Empfehlungssystemen (AES) informiert
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sindundsieDiskriminierungdabeiaufzweiEbenenwahrnehmen:Einer-
seitswürden–sodieJugendlichen–durchAlgorithmendiskriminierende
Inhaltewie►LGBTQIA*-feindlicheVideosoderInhalte,indenenbestimm-
te Nationalitäten, Religionen oder Menschen mit Behinderung beleidigt
werden,verstärktzirkulieren.SomitwürdensolcheInhaltemehrAufmerk-
samkeiterlangen.AndererseitswürdenAlgorithmenInhaltemancherGe-
sellschaftsgruppenbesondersstarkverbreitenundsomitandereGruppen
ausschließen.Beispielsweisewerdennicht-migrantische, traditionell agie-
rendeMenschenderMehrheitsgesellschaftundderenWertesowieSchön-
heitsidealedurchAESbevorzugt.DaraufverweistauchBozdağ (2022) in
ihrerUntersuchungundkonntezeigen,dassmigrantische Jugendliche in
Online-UmgebungenUngleichbehandlungaufgrundihrerHerkunfterleben
(sieheauchdenBeitragvonBozdağindiesemBand).

KI-bezogene Kompetenzen

Um eine Sensibilisierung für mögliche Diskriminierung zu erreichen und
Diskriminierungsrisikenzumindern (vgl.u.a.Knaus2024),plädierenwir
für eine stärkere Unterstützung der KI-bezogenen Medienkompetenz-
aneignung.AusgehendvonvorliegendenundeigenenStudienzudigitalen
Medienkompetenzen imKontextvonKI,umfassenKI-bezogeneKompe-
tenzenfolgendeAspekte(vgl.Brüggen/Sūna2023;Dogruel2021;Digitales
Deutschland2021):

Q dasBewusstseinunddieWahrnehmungderAllgegenwärtigkeitvonal-
gorithmen-basiertenundKI-getriebenenProzessenindigitalenMedien
und Anwendungen (Online-Apps, Social-Media-Plattformen, Online-
Dienste,Chat-Bots);

 Q allgemeinesWissenüberdieFunktionsweisevonKI-Anwendungen;
Q dieFähigkeit,KI-geprägteEntscheidungenkritischundaffektivzu be-

wertenundzuhinterfragenunddieKonsequenzenfürsichunddieGe-
sellschafteinschätzenzukönnen;

Q die Fähigkeit, mit der Prägekraft von KI-Anwendungen umzugehen
sowiediese ggf.kreativ zubewältigen und zubeeinflussen, sowieKI-
Anwendungensozialverantwortlichzu nutzen.

InsgesamtwerdenhierdreiKompetenzdimensionenangesprochen:dieko-
gnitive,dieaffektiveunddiehandlungsbezogeneDimension (sieheAbb.
1).DerUmgangmitKI-Technologienbetrifft zumBeispiel imkognitiven
BereichdieWahrnehmungundBedeutungskonstruktionüberKIsowieim
affektivenBereichdieemotionaleundaffektiveEinordnungdesUmgangs
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mitKI.DieHandlungsdimensionumfasstdementsprechendPraktikendes
kreativen,selbstbestimmtenundsozialverantwortlichenUmgangsmitKI-
Technologien.EineKI-kompetentePersonistinderLage,fundierteBewer-
tungenüberKI-TechnologienvorzunehmenundmitdenethischenFragen
umzugehen,diesichdabeistellen.

BezogenaufdiebeschriebenenUrsachenalgorithmen-basierterDiskri-
minierungbedeutetdies,dasskompetenteNutzer*innenzumindestüber
allgemeinesWissenumdieFehlbarkeitvonAlgorithmenverfügenmüssen.
SiekönnenkritischdasZustandekommenunddieFunktionvonalgorith-
mischenModellenindigitalenMedieneinschätzensowiediegesellschaft-
lichenFolgensolcherModellekritisch-reflexivbewerten.Daalgorithmen-
basierteDiskriminierungoftdurchirritierendeNutzungserfahrungsichtbar
wird,istsomitdieFähigkeit,dasNutzungserlebnisaffektivundemotional
einzuordnen,notwendig.Daszeigtsichbeispielsweise,indemmandieAl-
gorithmenalsUrsachederIrritationwahrnehmenunddiedamitverbunde-
nenEmotionendesGenervt-SeinsoderderÜberraschungaufdieAlgorith-
menzurückführenkann.ImWeiterenwollenwireinigeÜberlegungenzur
StärkungvonKI-bezogenenKompetenzenaufzeigen.

Überlegungen zur Stärkung KI-bezogener Kompetenzen: 
Informieren, sensibilisieren, ermächtigen

MedienpädagogischeArbeitkannmitdemZielderStärkungvonKI-bezo-
genenKompetenzenaufdreiEbenenausgerichtetsein:überAlgorithmen
undKI-Systemeinformieren,überdieGefahrenmöglicherDiskriminierung
sensibilisieren und den Nutzenden Strategien des selbstbestimmten Um-
gangsandieHandgeben.

Folgende, an Kalogeropoulos et al. (2021) angelehnte, Übersicht be-
schreibtdieBesonderheitenalgorithmen-basierterDiskriminierung,diefürdie

Kognitive Dimension  
als Wahrnehmung und 
Bedeutungskonstruktion 
über KI 
• kognitive Fähigkeiten   
• kritisch-reflexive 

Fähigkeiten 
 

Affektive Dimension  
als emotionale und affektive 
Einordnung des Umgangs 
mit KI 

• affektive Fähigkeiten 
• emotionale 

Fähigkeiten 

 
Handlungsdimension  
als selbstbestimmter und 
sozialverantwortlicher 
Umgang mit KI 

• instrumentell-
qualifikatorische 
Fähigkeiten 

• kreative Fähigkeiten 
• soziale Fähigkeiten 

Abb. 1: Dimensionen von KI-bezogenen Kompetenzen (Quelle: Eigene Darstellung)
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WahrnehmungvonKI-SystemenindigitalenMedienumgebungenbedeutsam
sein können (siehe Tab. 1).Dabeiwerden vorwiegend kognitive sowie kri-
tisch-reflexiveFähigkeitenangesprochen,zudemgewinntauchdieaffektive
DimensionanBedeutung.AndieseKompetenzdimensionenkönnenmögliche
Handlungspraktikenanschließen,dieweiteruntenerläutertwerden.

Besonderheiten 
algorithmen-basier-
ter Diskriminierung

Ausdrucksformen Kompetenz-
dimension

Versteckt

AlgorithmischeSystemewerden(oft)in

nichtöffentlichzugänglichenProzessen

eingesetztundüberihrenEinsatzwirdnicht

hinreichendinformiert

Kognitive

Fähigkeiten

Opak

AlgorithmischeSystemesindnichtimmer

automatischfürMenscheneinsehbarund

verständlich

Kognitive

Fähigkeiten

Indirekt

AlgorithmischeSystemeermöglichenDis-

kriminierungaufBasisvonErsatzidentitäten

undnichtgeschütztenDiskriminierungs-

merkmalen(Proxy-Variablen)

Kritisch-

reflexive

Fähigkeiten

Systemisch
Algorithmen-basierteDiskriminierungwird

teilserstimGruppenbezugerkennbar

Kritisch-

reflexiveund

affektive

Fähigkeiten

Intersektional

Algorithmen-basierteDiskriminierungkann

gegeneineSchnittmengeverschiedener

Gruppengerichtetsein

Kritisch-

reflexive

Fähigkeiten

Scheinbarobjektiv
EntscheidungenalgorithmischerSysteme

„wirken“objektiv

Affektive

Fähigkeiten

Expliziert

Algorithmen-basierteDiskriminierungspie-

geltbestehende,teilsversteckteDiskrimi-

nierungsstrukturenwider.Letzterewerden

damittechnischexpliziertundfüreine

öffentlicheDebattezugänglich

Kritisch-

reflexive

Fähigkeiten

 
Tab. 1. Besonderheiten algorithmen-basierter Diskriminierung und entsprechender Me-
dienkompetenzdimension (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kalogeropoulos 
et al. 2021: 9)



12 DiskriminierungdurchAlgorithmenUn|Sichtbarkeiten? 

Weitere Aspekte und Fähigkeiten für die Sensibilisierung über mögliche
algorithmen-basierteDiskriminierungsind(ohneeinenAnspruchaufVoll-
ständigkeit):

Q DieBeschäftigungmitalgorithmischenSystemen,ihrenFallstrickenund
Besonderheiten,hilftnichtnurverstehen,inwelchenBereichendiese
zumEinsatz kommen (können), sondern sensibilisiert darüberhinaus
für Folgewirkungen, diebei ihrerAnwendung auftreten können (vgl.
Kalogeropoulosetal.2021:4).

Q Die Rolle von Menschen bei der Entwicklung von KI verstehen und
erkennen können. Erkennen, dass Menschen eine wichtige Rolle bei
derProgrammierung,derAuswahlvonModellenundderOptimierung
vonKI-Systemenspielen.Dieshilft,dieTechnologienichtalsobjektiv
zubewerten,sondernalsfehleranfällig(vgl.Long/Magerko2020:4-5).

Q StärkenundSchwächenvonKIeinschätzenkönnen.Situationenerken-
nen,beidenenKIanihreGrenzenstößtunddiefürKI-Systemeeine
größereHerausforderungdarstellen. ImKontextdieser Informationen
entscheiden,wannderEinsatzvonKIsinnvollistundwannmenschli-
cheFähigkeitengenutztwerdensollten(vgl.ebd.).

Q UnterschiedlichePerspektivenaufdiewichtigstenethischenFragenim
ZusammenhangmitKI identifizierenundbeschreibenkönnen, insbe-
sondere im Kontext von Datenschutz, Recruiting, Fehlinformationen,
ethischer Entscheidungsfindung, Voreingenommenheit, Transparenz
undVerantwortung(vgl.ebd.).

Q EinkritischesVerständnisüberdieBeziehungzwischenprivatenDaten
undalgorithmischemOutputentwickelnkönnen(vgl.Gruber/Hargittai
2023:11).

Welche Handlungsstrategien können nun Nutzer*innen, aufbauend auf
ihrem Wissen über Algorithmen und KI-Systeme, in ihrem alltäglichen
Medienhandeln umsetzen, damit algorithmen-basierte Diskriminierung
adressiertwerdenkann?AuchwennallgemeindieAffordanzensowieIn-
frastrukturen der meisten Plattformen die Gestaltungsmöglichkeiten für
‚einfache‘Nutzer*innenprinzipielldocheherstarkeingrenzenundesden
Anscheinhabenmag,dassdieNutzer*inneneinenTeilihrerHandlungsfä-
higkeiteinbüßen,sobaldsieinalgorithmischeProzesseinvolviertsind,so
gibtesdochauchMöglichkeitenderaktivenBeteiligungundSteuerungim
UmgangmitKI-Technologien.KI-Anwendungenkönnenundwerdenzu-
weilenvonNutzer*inneneigensinnig,kreativundproduktivgenutzt.Unter
anderemlassensichfolgendeFähigkeitenzumkompetentenUmgangmit
AlgorithmenundKI-Systemenausmachenbzw.sindwünschenswert:
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Q Kreativer Umgang mit KI-Technologien als Praktiken des Austrick-
sens des Algorithmus. Das sind auf alltägliches Nutzungswissen ba-
sierende Bemühungen, die Online-Ausgabe so zu beeinflussen, dass
Nutzer*innen ihreZieleerreichenkönnen.Beispielsweise,wennman
bei der Online-Suche unterschiedliche Webbrowser verwendet oder
beieinerDating-Appaktivversucht,dieAnzeigezuverändern,indem
manbewusst unpassendeVorschläge ablehnt undwegklickt. Studien
zeigen,dass einige, insbesondere jüngereBefragtediesePraktik ganz
selbstverständlichanwenden(vgl.Sūna/Hoffmann2024).

Q Gezielte Nutzung der plattformeigenen Gestaltungsmöglichkeiten im
Kontext vonDatenschutz.Dies kann sich vonbewussterBegrenzung
derZugriffsrechte,beispielsweisebeiFacebookoderInstagram,bishin
zurNutzungdesInkognito-ModusineinemWeb-Browsererstrecken.

Q ProfundesWissenüberKIermöglichtesNutzer*innen,Strategienanzu-
wenden,dieihnenmehrKontrolledarübergeben,welchepersönlichen
DatengesammeltundmöglicherweisefürdieAnpassungvonInhalten
notwendigwerden(vgl.Gruber/Hargittai2023:11-12).

Q Praktische Einblicke in die Programmierung algorithmischer Systeme
förderndasVerständnisüberderenMöglichkeitenundGrenzen.

Q Nutzer*innenmussdieGelegenheitgegebenwerden,diskriminieren-
deErfahrungeninKI-basiertenMedienumgebungenpublikmachenzu
können. Hier können Austauschforen (zum Beispiel über Apps) hilf-
reich sein, um systematischeDiskriminierungendurch algorithmische
Entscheidungssysteme zu identifizieren und ihnen zu begegnen (vgl.
Heesen/Reinhard/Schelenz2021).

Q Nutzer*innensolltensichermutigtfühlen,ihreVerbraucherrechtegel-
tend zu machen und Meldesysteme zu frequentieren, wenn sie sich
benachteiligtundangegriffenfühlen.

Ausblick

DieAusführungenhabenklar gemacht,dass es sichbei algorithmen-ba-
sierterDiskriminierungumeinvielschichtigesundkomplexesPhänomen
handelt,dasssowohlbestehendeMedienkompetenzansätzealsauchAn-
tidiskriminierungsgesetzgebungherausfordert.DiePolitikhatwiederholt,
beispielsweisedurchdieDatenethikkommissionderBundesregierung1,be-
scheinigtbekommen,dassdasAllgemeineGleichbehandlungsgesetz(AGG)
inDeutschlandnichtausreichendvorDiskriminierungdurchAlgorithmen
schützt.DieseLückebesteht,obwohlDiskriminierungdurchAlgorithmen
durchdietechnischeSkalierungpotenziellmassenhafterfolgenkannund
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zugleich oft im Verborgenen stattfindet, ohne dass sich die Betroffenen
überhauptdarüberbewusstwerden.GenauausdiesemGrundbrauchtes
einIneinandergreifenvonregulatorischerAnpassungundWeiterentwick-
lungvonMedienkompetenzansätzen.Denneswärefalsch,dieLastgegen
algorithmen-basierteDiskriminierungvorzugehen,alleinigaufdieSchultern
derBetroffenenzu laden.DieseMenschen sind inderRegelbereitsbe-
sondersschutzbedürftig,sodasseseinesstarkenregulatorischenRahmens
bedarf.DennochkannaucheinerfolgreicherSchutzvorDiskriminierungim
RahmendesAGGnurerfolgen,wennMenschenfüralgorithmen-basierte
Diskriminierungsensibilisiertsind.MitanderenWorten,siemüssenüber
entsprechendeKompetenzen verfügen, umüberhauptbei einerAnders-
behandlunganAlgorithmenalsmöglicheVerursacherzudenkenunddiese
beispielsweisegezieltversuchenzuüberprüfen.DervonoffiziellenStellen
geforderteAusbauvonBeratungsstrukturen,umbessergegenalgorithmen-
basierteDiskriminierungvorzugehen,kanndahernurfunktionieren,wenn
Menschenmit einemAnfangsverdachtdieseBeratungsstellen aufsuchen.
FürdieseKompetenzentwicklungbrauchtesauchdenpolitischenWillen,
eineumfassendemedienpädagogischeArbeitzufördernundzufinanzie-
ren,diesichnichtnuraufdenKinder-undJugendbereichfokussiert.Denn
MenscheninallenLebensbereichenkönnenvonalgorithmen-basierterDis-
kriminierungbetroffensein.DurchdieentsprechendeSensibilisierungkön-
nenauchzivilgesellschaftlicheOrganisationenihreUnterstützungsangebo-
tedeutlichbesserkoordinierenundeinmöglicherweisezuetablierendes
Verbandsklagerechterfolgreichnutzen.HierfürbrauchtesaberPräzedenz-
fälleausderalltäglichenLebensweltvonBetroffenen–derenkritischesRe-
flexionsvermögenDreh-undAngelpunktfüreinzielgerichtetesVorgehen
gegenalgorithmen-basierteDiskriminierungbleibt.

Anmerkung

1 www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/it-digitalpolitik/

gutachten-datenethikkommission.html[Stand:01.07.2024]
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Glossar

Abled bodied
Kannmit„leistungs-oderarbeitsfähig“übersetztwerden.Able-bodiedbe-
zeichnetdiegesellschaftlichprivilegiertePositionvonMenschen,diekeine
Behinderunghaben.

Agender
MitdemBegriff bezeichnen sichMenschen, die keinGeschlecht haben,
sichkeinemGeschlechtzugehörigfühlenodermitdemKonzeptvonGe-
schlechtnichtsanfangenkönnen.

Be_hindert
DerUnterstrichwirdhäufigimaktivistischenBereicheingesetzt,umzuzei-
gen: Behindert istman nicht – behindert wird man. Er soll zeigen, dass
BehinderungdurchäußereUmständeundBarrieren imAlltagproduziert
wirdundnichtderKörpereinerPersondasProblemist.

BIPoC/PoC
BIPOCstehtfürBlack,Indigenous,PeopleofColor(Schwarz,indigen,Peo-
pleofColor).DieseAbkürzungwirdoftmalsverwendet,umdieDiskrimi-
nierungserfahrungenvonSchwarzenMenschenalsauchindigenenGrup-
penbesondershervorzuheben.

Cis (gender)
„Cis“istdasGegenstückzu„trans“.„Cis“wirdbenutzt,umauszudrücken,
dasseinePersondasGeschlechthat,demsiebeiderGeburtaufgrundder
Genitalienzugewiesenwurdeundsichentsprechendidentifiziert.AlsBei-
spiel:EinecisFrauisteinePerson,diebeiderGeburtdemweiblichenGe-
schlechtzugewiesenwurdeundsichauchalsFrauidentifiziert.

Cisnormativität
Cisnormativität isteinTeilvonHeteronormativität.Eswirddavonausge-
gangen,dassalleMenschencisgeschlechtlichsind,womittransPersonen
abgewertetundunsichtbargemachtwerden.

Endogeschlechtlich
DerBegriff„endogeschlechtlich“oder„endo“(griech.„éndon“:innen,in-
nerhalb)beschreibtMenschen,dienichtinter*sind,dasheißt,derenKör-
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persichnachmedizinischenNormenvermeintlicheindeutigalsnurweib-
lichodernurmännlicheinordnenlassen.

FLINTA/MINTA
FLINTA steht für Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und agender
Personen.BeiderAbkürzungMINTAwirddasFunddasLmitdemMfür
Mädchengetauscht,umgezielteinjüngeresPublikumanzusprechen.

Fremdouting
Bezeichnetdie(absichtlicheoderunabsichtliche)unfreiwilligeOffenlegung
der sexuellenOrientierungoderGeschlechtsidentität einer Persondurch
einedrittePerson.EinbekanntesBeispielistdasFremdoutingderbeiden
ProminentenHapeKerkelingundAlfredBiolekimJahre1991.

Gender
Der englische Begriff „gender“ bezeichnet das durch Gesellschaft und
Kultur geprägte sozialeGeschlecht inAbgrenzung zumbiologischenGe-
schlecht.GemeintsinddamitErwartungen,RollenundWerte,dieandas
beiderGeburtzugewieseneGeschlechtgeknüpftsind.

Heteronormativität
DerBegriffbeziehtsichaufdieAnnahme,dassesgrundsätzlichnurzwei
Geschlechter (weiblich und männlich) gäbe, die sich gegenseitig sexuell
begehren.Menschen,dienicht indie zweigeschlechtlicheOrdnungpas-
sen,weilsiesichzumBeispielalstrans*identifizieren,werdenals„anders“
wahrgenommen,weilsievonderNormabweichen.

LGBTQIA*
StehtfürLesbian(Lesbisch),Gay(Schwul),Bisexual(Bisexuell),Transgen-
der,Queer,Intersex(Intergeschlechtlich)undAsexual(Asexuell)undum-
fasstverschiedenesexuelleOrientierungenundgeschlechtlicheIdentitäten.

Misgendern
Bedeutet,übereinePersonmitfalschenPronomenoderfalschgegender-
tenBegriffenzusprechenodereinefalscheAnredezuverwenden,dienicht
dem Geschlecht der Person entspricht. Das passiert zum Beispiel, wenn
einenichtbinärePersonmit„Frau“angeredetwird.Personenkönnenab-
sichtlichoderunabsichtlicheinePersonmisgendern.
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Nonbinär
Alsnonbinärkönnen sichMenschenbezeichnen,dienicht (odernicht zu
100%)MannoderFrausind.Stattdessen ist ihrGeschlechtbeispielsweise
beidesgleichzeitig,zwischenmännlichundweiblich,oderwedermännlich
nochweiblich.ManchenichtbinäreMenschenverortensichganzaußerhalb
desbinärenSystems,manchehabengarkeinGeschlecht(agender)oderha-
beneineGeschlechtsidentität,diesichimmerwiederändert(genderfluid).

Queer
Der Begriff wird zum einen als Überbegriff für Menschen verwendet, die
nichtindiegeschlechtlicheund/odersexuelleNorm(hetero)passen.Zudem
wirdderBegriffauchalsSelbstbezeichnungvonMenschenverwendet,um
eineOffenheitfürdiesexuelleundgeschlechtlicheVielfaltzuzeigen.

Schwarz/weiß
SchwarzisteineSelbstbezeichnung,dieMenschenmitafrikanischer,karibi-
scherundafroamerikanischerHerkunftverwenden.Eswirdgroßgeschrie-
ben,weilesdabeinichtumdieHautpigmentierunggeht,sondernumein
sozialesundpolitischesKonstrukt.AuchbeimBegriffweißgehtesnichtum
dieHautfarbe,sondernumeinegesellschaftspolitischeNormundMacht-
position.DeshalbwirddieserBegriffin(wissenschaftlichen)Textoftklein
undkursivgeschrieben.

TINA*
TINA*stehtfürtrans,inter,nichtbinärundagenderundumfassteineviel-
fältigeGruppeanMenschen,dienichtbinärcisgeschlechtlichsind.TINA*
grenztsichdabeibesondersvonFLINTA*ab,welchescisFrauenbeinhaltet.

Trans
Einbreiter Sammelbegriff für Menschen, die über die traditionellenGe-
schlechtsgrenzenhinausgehenundsolche,dessenIdentitätnichtzudem
beiderGeburtzugeordnetenGeschlechtpasst.

Transmaskulin & trans Mann
Menschen,denenbeiderGeburtnichtdasmännlicheGeschlechtzugewie-
senwurde,dieabermännlichoderteilweisemännlichsind,könnensichals
transmaskulinbezeichnen.
EinMann,dembeiderGeburtnichtdasmännlicheGeschlechtzugewiesen
wurde,isteintransMann.
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